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IV . Die Feuerſchau .
1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen werden beſtraft :

2. Hauseigentümer oder deren Stellvertreter , welche den
ihnen bei der geordneten Feuerſchau , oder bei ſonſtigen
Anläſſen beſonders eröffneten polizeilichen Anordnungen
zur Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände in ihren
Gebäuden in der dabei feſtgeſetzten Friſt nicht ent⸗
ſprechen ),

die zur Feuerſchau zugezogenen Sachverſtändigen ,welche
die ihnen obliegende Unterſuchung nicht mit der er⸗
forderlichen Sorgfalt vornehmen oder die wahrge⸗
nommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß angeben ,
inſofern nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet .

—

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 23 . Dezember 1880 , die Feuerſchau betr .

( Geſ . ⸗ und VOBl . 1881 S. 1. )

Aufgrund des Organiſationsreſkripts vom 26 . Nov .
1809 , Beilage F. Nr . 16 a und des § 114 Ziff . 2 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzes wird unter Aufhebung der bezüͤglichen ſeitherigen
Vorſchriften verordnet , was folgt :

§ 1. In jeder Gemeinde hat alljährlich zum Zwecke der

Ermittelung und Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände eine

Feuerſchau durch den hierzu ſtändig beſtellten Sachver⸗
ſtändigen ( Feuerſchauer ) ſtattzufinden .

Die Feuerſchau zerfällt : .
a) in die Vorſchau , welche ſich auf alle ( öffentlichen

und Privat - ) Gebäude und Feuerſtätten erſtreckt , und

) Vgl . auch § 368 Ziffer 8 des NStGBB .
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b) in die Nachſchau , welche ſich auf diejenigen Gebäude

und Feuerſtätten beſchränkt , deren Beſchaffenheit
bei der Vorſchau zu einer Bemängelung Anlaß ge⸗

geben hat .
Das Bezirksamt kann ausnahmsweiſe beſtimmen , daß

in einzelnen Gemeinden — bezüglich welcher dies wegen be⸗

ſonderer Verhältniſſe unbedenklich erſcheint — die Feuerſchau
nur alle zwei Jahre vorzunehmen ſei . Einem derartigen

Beſchluß hat die Anhörung des Gemeinderats vorauszugehen ;
er bedarf der Zuſtimmung des Bezirksrats und iſt jederzeit
widerruflich . )

8 2. Der Feuerſchauer wird vom Bezirksamte aus der

Zahl der im Bezirke wohnenden Bautechniker oder Bau⸗

handwerker im Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion und

nach Anhörung des Bezirksrats ernannt und amtlich ver⸗

pflichtet . Demſelben iſt eine Urkunde hierüber zuzuſtellen . “)
Der Bezirkskaminfeger kann nicht zugleich Feuer⸗

ſchauer in ſeinem Bezirke ſein .
Nimmt der Feuerſchauer die ihm obliegende Unter⸗

ſuchung nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor , oder gibt

er die wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß

an , ſo hat er ſtrafendes Einſchreiten gemäß § 114 Ziffer 7

des Polizeiſtrafgeſetzbuchs zu gewärtigen , inſofern nicht

disziplinäre Ahndung nach 8 11 des Geſetzes vom 23 . De

) Zur Aufgabe der Feuerſchau gehört nicht auch die Prüfung ,
ob Neubauten planmäßig hergeſtellt wurden , ebenſowenig ob Mängel ,

welche die öffentliche Geſundheit bedrohen , vorhanden ſind . Erſtere
Prüfung iſt Obliegenheit der Mitglieder , insbeſondere der techniſchen

Mitglieder der Ortsbaukommiſſionen und Bezirksbaukontrolleure,
die in geſundheitspolizeilicher Hinſicht erforderliche Kontrolle iſt nach

Maßgabe der Landesbauordnung zu handhaben . Dagegen ſoll
der Feuerſchauer ſich darüber verläſſigen , ob neue Kamine vor dem

Verputz durch den Kaminfeger unterſucht worden ſind (5 87 der

Landesbauordnung ) und ob die Kamine rechtzeitig und gehörig
gereinigt werden ( daher die Beſtimmung in § 2 Abſatz ) .

Vgl . Erlaß d. Min . d. Innern vom 23. Dezember 1880 Nr. 19368.
Wegen der Beaufſichtigung von Pulvermagazinen ſiehe Anmerkung 1

Seite 370.
2) Nach der Verordnung vom 14. Dezember 1883 , die Ein⸗

führung einer Werkmeiſterprüfung betr . ( Geſ. ⸗ und VOBl . 1884 S. J),

ſind als Feuerſchauer vorzugsweiſe geprüfte Werkmeiſter zu beſtellen.
0
Reher
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1871 , den Vollzug der Einführung des Reichsſtrafgeſetz⸗
buchs im Großherzogtum Baden betreffend , ſtattfindet .

Die Aufſicht über die Dienſtführung des Feuerſchauers
führt das Bezirksamt , welches denſelben bei ungenügender
Dienſtleiſtung oder unbefriedigendem ſonſtigen Verhalten
auch jederzeit entlaſſen kann .

§ 3. Die Ernennung des Feuerſchauers hat in der Regel
nicht bloß für einen Ort , ſondern für einen mehrere Ge⸗
meinden umfaſſenden , nach Umſtänden größeren oder kleineren
Teil des Amtsbezirks zu geſchehen .

Der Bezirksrat beſtimmt , in wie viel Feuerſchaudiſtrikte
der Amtsbezirk eingeteilt und wie viele Feuerſchauer hiernach
ernannt werden ſollen .

In jedem Amtsbezirk ſollen mindeſtens zwei Feuer⸗
ſchaudiſtrikte gebildet werden .

Es ſteht dem Bezirksamte zu , zeitweiſe anzuordnen ,
daß in dem betreffenden Jahre die Feuerſchauer mit der

Vornahme des Geſchäfts in den einzelnen Diſtrikten abzu —
wechſeln haben .

Die Diſtriktseinteilung , die Ernennung der Feuerſchauer
und die denſelben zugewieſenen Dienſtdiſtrikte ſind öffentlich
bekannt zu machen .

§ 4. Die Feuer⸗Vorſchau iſt im Monat März zu be⸗

ginnen und ſpäteſtens im Monat April zu beendigen .
Die Nachſchau iſt in der Zeit von Mitte Auguſt bis

Ende September vorzunehmen .
Wo beſondere Verhältniſſe in einem Bezirke eine Ab⸗

weichung von vorſtehenden Beſtimmungen zweckmäßig oder

geboten erſcheinen laſſen , kann dieſelbe durch Beſchluß des

Bezirksrats verfügt werden . Eine Erſtreckung des Geſchäfts
über die Mitte des Monats Oktober hinaus ſoll nicht ſtatt —
finden .

Das Amt hat hiernach alljährlich die Vornahme des

Geſchäfts anzuordnen und die getroffene Anordnung zur

öffentlichen Kenntnis zu bringen .
§ 5. Vor dem jeweiligen Beginn der Vor - oder Nach⸗

ſchau hat der Feuerſchauer dem Amte anzugeben , in welcher
Reihenfolge und an welchem Tage er ſich in die einzelnen
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Orte ſeines Diſtrikts zu begeben gedenkt . Bei Aufſtellung
dieſes Geſchäftsplans iſt auf tunlichſte Beſchränkung der

auf die Hin - und Herreiſe , ſowie auf den Aufenthalt in den

einzelnen Gemeinden zu verwendenden Zeit Bedacht zu

nehmen .
Das Bezirksamt hat den Plan einer Prüfung zu unter⸗

ziehen , geeignetenfalls eine Berichtigung desſelben zu be⸗

wirken und nach erteilter Gutheißung die Einhaltung des

Plans zu überwachen .

§ 6. Der Tag , an welchem der Feuerſchauer das Ge⸗

ſchäft ( Vor⸗ und Nachſchau ) in den einzelnen Orten vor⸗

nehmen wird , iſt von demſelben einige Tage vorher den

Bürgermeiſterämtern anzuzeigen . ! ) .

Von den Bürgermeiſterämtern iſt die bevorſtehende Vor⸗

nahme des Geſchäfts in ortsüblicher Weiſe mit dem Anfügen
in der Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbeſitzer
und Hausbewohner dem Feuerſchauer den Eintritt in das

Haus und die Beſichtigung aller Hausräume zu geſtatten
haben .

Sofort nach dem Eintreffen im Orte hat ſich der Feuer⸗
ſchauer beim Bürgermeiſter anzumelden ; der Bürgermeiſter
iſt verpflichtet , dem Feuerſchauer , ſoweit nötig , Auskunft
zu geben und überhaupt jede zum ordnungsmäßigen Vollzuge
des Geſchäfts erforderliche Unterſtützung zu gewähren .

Der Bürgermeiſter iſt befugt , der Vornahme des Ge⸗

ſchäfts anzuwohnen oder einen Stellvertreter hierzu zu be⸗

zeichnen .

§ 7. Bei der Vorſchau hat ſich der Feuerſchauer ins⸗
beſondere darüber zu verläſſigen :

a0 ob in oder an den Gebäuden keine feuergefährlichen
Einrichtungen vorhanden , und die ſämtlichen Feuer⸗

) Es empfiehlt ſich, wenn die öffentliche Bekanntmachung über
die Vornahme der Nachſchau mindeſtens 4 —6 Tage vorher ſchon
ſtattfindet , und dabei die Hausbeſitzer nochmals an die ihnen ge⸗
wordenen Auflagen unter ausdrücklichem Hinweis auf die Folgender nicht rechtzeitigen Erfüllung erinnert werden . Min . d. Innern
vom 3. Januar 1883 Nr. 93.
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ſtätten , Kamine , Schornſteine und Ofen in baulichem
und brandſicherem Zuſtande unterhalten ſind ;

b) ob die beſtehenden allgemeinen Vorſchriften über Auf⸗
bewahrung von feuergefährlichen Gegenſtänden und
Gebrauch von Feuer und Licht ꝛc. beobachtet werden ;

c) ob die betreffenden Gewerbetreibenden den beſonderen
polizeilichen Beſtimmungen über Aufbewahrung von
Schießpulver oder anderen leicht explodierenden oder

feuerfangenden Gegenſtänden nachkommen ;
d) ob die Vorſchriften bezüglich der Unterſuchung neuer

Kamine vor deren Verputz , ſowie bezüglich des Reini⸗

gens der Kamine erfüllt werden .

Zugleich iſt möglichſt darauf zu achten , ob keine den

Einſturz drohenden Gebäude vorhanden ſind .
88 . DerFeuerſchauer hat die wahrgenommenen Mängel

genau nach dem Befund mit ſeinen Anträgen bezüglich der

zu ihrer Beſeitigung vorzunehmenden Arbeiten in eine orts⸗

weiſe zu führende Tabelle ! ) nach anliegendem Muſter einzu⸗
tragen , nach Beendigung des Geſchäfts von dem Inhalte der
Tabelle den Bürgermeiſter Einſicht nehmen zu laſſen und

ſodann dieſelbe ohne Verzug dem Bezirksamte vorzulegen .
Über Mängel , deren unverzügliche Beſeitigung geboten

iſt , hat der Feuerſchauer ſofortige beſondere Anzeige an das

Bezirksamt zu erſtatten ; nötigenfalls iſt eine einſtweilige Ver⸗

fügung des Bürgermeiſters herbeizuführen .
Hält der Feuerſchauer zur Beſeitigung eines wahrge⸗

nommenen Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von
2 bis 3 Monaten für erforderlich , ſo iſt dies bei dem be⸗

züglichen Eintrag in der Tabelle anzugeben .
§ 9. Das Bezirksamt ſetzt nach Prüfung derFeuer⸗

ſchautabellen den einzelnen Einträgen in denſelben die nötig
erſcheinende Verfügung unter Beſtimmung einer angemeſſenen
Friſt zur Beſeitigung des gerügten Mangels bei und über⸗

1) Die Einträge in die Tabelle dürfen nicht zu knapp gehalten
ſein und müſſen insbeſondere bei beantragtem Abbruch erkennen
laſſen , daß der Feuerſchauer geprüft hat , ob nicht auch durch eine
gründliche Reparatur zu helfen wäre . Min . d. Innern vom 3. Januar
1883 Nr. 93.
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ſendet hierauf die Tabellen den Bürgermeiſterämtern zur

urkundlichen Eröffnung ihres Inhalts an die beteiligten Haus⸗
eigentümer oder deren Stellvertreter .

Je nach Umſtänden ſind auch Auszüge zu fertigen und

beſondere Verhandlungen zu pflegen , ſo insbeſondere , wenn

es ſich um Herſtellungen an Gemeinde - oder anderen öffent⸗
lichen Gebäuden handelt . Bei den betreffenden Einträgen in

der Tabelle iſt entſprechende Vormerkung zu machen . “ )
§ 10 . Der Bürgermeiſter hat die in § 9 Abſatz 1

vorgeſehene Eröffnung der gerügten Mängel und der dazu
gehörigen amtlichen Verfügung entweder perſönlich gegen
Unterſchrift der Beteiligten vorzunehmen , oder , wo dies nicht
tunlich iſt , in der Weiſe zu bewirken , daß den Beteiligten
ein Auszug aus der Feuerſchautabelle gegen Beſcheinigung
zugeſtellt wird . “)

Die Beteiligten ſind bei der Eröffnung ausdrücklich
darauf hinzuweiſen :

a) daß , wenn ſie gegen die Anordnung Einſprache er⸗

heben wollen , ſolche innerhalb zehn Tagen beim Bürger⸗
meiſter⸗ oder Bezirksamte anzuzeigen und auszu⸗
führen ſei ;

b) daß ſie, wenn ihnen aus beſonderen Gründen die zur
Ausführung der angeordneten Arbeit beſtimmte Friſt
als zu kurz erſcheine , unter Angabe dieſer Gründe ihre
Anträge ſofort beim Bürgermeiſter - oder Bezirksamte
zu ſtellen haben ;

c) daß ſie, wenn ſie ihre Auflagen in der bezeichneten
Friſt nicht , oder nicht gehörig erfüllen , neben weiterem

Einſchreiten aufgrund des S 114 Ziffer 2 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzes Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis

zu vierzehn Tagen zu gewärtigen haben .

) Die Auszüge , welche vom Staat zu unterhaltende Gebäude
betreffen , ſind jeweils vom Bezirksamt der Bezirksbauinſpektion
unmittelbar mitzuteilen . Min . d. Innern vom 15. Juli 1895 Nr. 20 169.

) In Städten , in denen die Ortspolizei dem Bezirksamt über⸗
tragen iſt , kann die perſönliche Eröffnung gegen Unterſchrift ( Abſ. 1)
auch durch die Polizeimannſchaft erfolgen . Min . d. Innern vom
25. April 1881 Nr. 6783 .
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Nebſtdem werden ſich die Bürgermeiſter angelegen
ſein laſſen , auf Befragen die Auflagen noch näher zu
erläutern und etwaige Zweifel zu beſeitigen .

Die vorſchriftsmäßige Vornahme , der Tag und die
Art und Weiſe der Eröffnung iſt vom Bürgermeiſter in
der Tabelle zu beurkunden und binnen längſtens 10

Tagen nach Empfang derſelben dem Bezirksamte
berichtlich anzuzeigen . Etwaige Einſprachen oder Friſt⸗
verlängerungsgeſuche ſind unter Anſchluß eines Aus⸗

zugs aus der Tabelle mit entſprechendem Beiberichte
alsbald an das Amt einzuſenden . Die darauf ergeh⸗
enden Endentſchließungen ſind in der Tabelle nachzu⸗
tragen .

Die Tabelle ſelbſt iſt bis zur Nachſchau vom Bürger⸗
meiſter zur gutfindenden Einſicht ſeitens der Hauseigentümer
aufzubewahren .

§ 11 . Bei der Nachſchau hat der Feuerſchauer nach
Erhebung der Feuerſchautabelle feſtzuſtellen und in der Tabelle

zu vermerken , ob die gerügten Mängel beſeitigt und die amt⸗

lichen Anordnungen vollzogen ſind oder nicht .
Wo wegen gänzlicher oder teilweiſer Unterlaſſung des

Vollzugs von Beteiligten Entſchuldigungen vorgetragen und

entweder um Nachſicht oder Verlängerung der Friſt gebeten
wird , iſt dies ebenfalls in der Tabelle kurz zu bemerken und

das Gutachten des Feuerſchauers anzufügen .
Vom Ergebniſſe der Nachſchau iſt durch den Bürger⸗

meiſter Kenntnis nehmen zu laſſen und die Tabelle ſodann
alsbald an das Bezirksamt einzuſenden .

§ 12 . Das Bezirksamt hat auf Wiedereinkommen der

Tabelle gegen die Hausbeſitzer , welche mit Erfüllung der

ihnen eröffneten Auflagen ohne genügende Entſchuldigung
ſäumig geblieben ſind , Strafverfügung zu erlaſſen, ſowie die

zur Sicherung des Vollzugs weiter erforderlichen Anord —

nungen zu treffen .
Das Ergebnis iſt in den Tabellen nachzutragen .
Die nach § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzes zu

erkennenden Geldſtrafen fallen in die Gemeindekaſſen ( landes⸗
herrliche Verordnung vom 16 . Januar 1827 , Regierungs⸗
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blatt Nr . V Seite 41) , ſind aber in die amtliche Hebrolle
zur Überweiſung an die genannten Kaſſen aufzunehmen . Von

dieſer Aufnahme iſt behufs Erteilung der Einnahmsdekretur
der betreffende Gemeinderat gleichzeitig in Kenntnis zu ſetzen .

§ 13 . Bei der Vorſchau hat der Feuerſchauer , wo nicht
eine anderweite amtliche Regelung hierfür beſteht , unter Zu⸗
zug des Bürgermeiſters oder eines Stellvertreters desſelben
auch eine genaue Beſichtigung ſämtlicher Feuerlöſchanſtalten
und Löſchgerätſchaften der Gemeinde vorzunehmen . Der Er —

fund iſt in einem Anhang zur Feuerſchautabelle unter Ver⸗

zeichnung der vorhandenen Löſchgerätſchaften niederzulegen .
Es iſt in dieſer Hinſicht insbeſondere zu prüfen :

a) ob in der Gemeinde eine im Verhältnis zur Größe
derſelben ſtehende Anzahl von Feuerſpritzen vorhanden
iſt , von welcher Beſchaffenheit dieſelben ſind , ob ſie an
einem geeigneten , leicht zugänglichen Orte aufbewahrt ,
die nötige Anzahl von Schlüſſeln zum Spritzenhaus ,
und die erforderliche Menge Schläuche vorrätig ſind ;

b) ob die Gemeinde die entſprechende Anzahl von Waſſer⸗
butten , Feuereimern , Feuerhacken , Feuerleitern , Pech⸗

1 Pechfackeln , Pechkränzen , Laternen uſw .
eſitzt ;

c) ob ſie hinreichend mit Waſſer verſehen iſt , und wie

etwaigem Mangel abgeholfen werden könnte .
Dem Bezirksamte bleibt vorbehalten , auch die Vor⸗

nahme einer Spritzenprobe durch den Feuerſchauer anzu —
ordnen und den Gemeinderäten die Stellung der zu dieſer
Vornahme erforderlichen Mannſchaft aufzugeben .

Die vom Feuerſchauer vorgefundenen Mängel und bei⸗

gefügten Anträge wird das Bezirksamt weiterer Prüfung
und Erörterung unterziehen .

§ 14 . Die Gebühren der Feuerſchauer ſind folgender⸗
maßen beſtimmt :
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Für Dienſtverrichtungen
b.8

außerhalb desim Wohnort] Wohnort. f8 s beiund im Um⸗ 5
Kreis 00ſt Entfernungen
5 von mehr als

Kilometern 4 one
täglich täglich

J. für die Feuerſchauer in den
Städten : Mannheim , Karlsruhe ,
Heidelberg , Freiburg , Pforzheim
und Baden auf 5 5 7 Mark 10 Mark

II . für die Feuerſchauer in den
Städten : Konſtanz , Lörrach , Ra⸗

ſtatt , Offenburg , Lahr , Schwet⸗
zingen , Durlach , Waldshut , Ett⸗

lingen , Weinheim , Säckingen ,
Mosbach , Bruchſal und Villingen
auf : 5 5 8 6 Mark ] 9 Mark

III . in den übrigen Städten und in

allen Landorten auf 5 5 Mark 8 Mark .

Bei einem Zeitaufwande von 6 Stunden und weniger
wird die Hälfte , bei einem Zeitaufwande von mehr als

6 Stunden die volle Tagesgebühr bezahlt .
§ 15 . Jede Gemeinde hat die daſelbſt entſtehenden

Koſten der Feuerſchau zu tragen .
Nach Beendigung des Geſchäfts ( Vor - oder Nachſchau )

hat der Feuerſchauer dem Bürgermeiſter ſofort einen beſon⸗
deren Gebührenzettel zu übergeben , für welchen das bei⸗

gedruckte Muſter zu gebrauchen iſt . Der Gebührenzettel iſt
vom Bürgermeiſter insbeſondere hinſichtlich der Richtigkeit
des angegebenen Zeitaufwands zu prüfen , und , wenn er für
richtig befunden wurde , zu beurkunden ; der Zettel iſt ſodann
der Vorlage der Tabelle an das Bezirksamt anzuſchließen .

Die eingekommenen Gebührenzettel ſind vom Bezirks⸗
amt einer weiteren Prüfung und Vergleichung mit dem

Geſchäftsplan ( S 4) zu unterziehen und , wenn keine Anſtände
ſich ergeben , der Amtskaſſe zur vorſchüßlichen Zahlung der
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liquidierten Gebühren und zu deren Rückerhebung von den

Gemeinden zu übermitteln . Wegen dieſes Rückerſatzes iſt

gleichzeitig entſprechende Verfügung an die Gemeinderäte zu
erlaſſen .

1 das Geſchäft in mehreren Orten an einem Tage

vorgenommen worden , ſo iſt für ſämtliche Orte ein Gebühren⸗

zettel auszufertigen , und der für den betreffenden Tag im

ganzen liquidierte Gebührenbetrag vom Bezirksamte auf die

beteiligten Gemeinden den Verhältniſſen gemäß umzulegen ,
ſowie das Weitere nach Abſatz 2 vorzukehren .

§ 16 . In denjenigen Städten , in welchen die unmittel⸗

bare Verwaltung der Ortspolizei dem Bezirksamt übertragen
iſt , tritt hinſichtlich der inden § 8 6 Abſatz 2 und 3, 8 Abſatz 2,

9 und 10 erwähnten Obliegenheiten des Bürgermeiſters an

telle des letzteren das Bezirksamt .
Die nach dem § 6 Abſatz 1 und 3 dem Feuerſchauer

obliegende Anzeige und Anmeldung beim Bürgermeiſter , ſowie
die Vorlage der Tabelle an denſelben ( 88 Abſatz 1 und

8 11 Abſatz 3) findet in dieſen Städten nicht ſtatt . Dagegen

hat das Bezirksamt von der Zeit der Vornahme des Geſchäfts
( Vor⸗ und Nachſchau ) nach Maßgabe des gutgeheißenen
Geſchäftsplans und gleichzeitig mit der öffentlichen Bekannt⸗

machung dem Bürgermeiſter behufs gutfindender Ausübung
der in 8 6 Abſatz 4 erwähnten Befugnis Kenntnis zu geben ,
ſowie Einſicht von dem Gebührenzettel vor der Zahlungs
anweiſung (§ 15 Abſatz 3) zu gewähren .

§ 17 . Eine Dienſtweiſung wird die Obliegenheiten der

Feuerſchauer noch näher bezeichnen .

3 . Die Dienſtweiſung für die Feuerſchauer vom

5. März 1881 .

( Geſ. ⸗ und VOBl. Seite 29. )

A. Im allgemeinen .

§ 1. Der Feuerſchauer unterſteht dem Bezirksamte und

hat deſſen Anordnungen in der beſtimmten Friſt gewiſſenhaft
und pünktlich zu vollziehen .
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